
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1996/6/25 1Ob2117/96x
 JUSLINE Entscheidung
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Norm

StGG Art5

Rechtssatz

Wenn es während der Durchsetzung eines geltend gemachten materiellrechtlichen Anspruchs zu einer Änderung der

Verfahrensart kommt, ist darin kein Eingri  in ein vermögenswertes Privatrecht zu erblicken, weil ein noch nicht

existenter Kostenersatzanspruch nicht mehr als eine Forderungshoffnung darstellt.
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